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MASCHINENFABRIK UND EISENGIESSEREI
ERSTE UND ÄLTESTE SPEZIALFABRIK

FUR DEN BAU VON

SÄGEREI- und HOLE-
BEARBEITUNGSMASCHINEN

o»o
GROSSES FABRIKLAGER

Drei" und vierseitige Hobelmaschinen
450 u. 600 mm Dickenhobelbreite, bezw. 330 u. 480 mm Hobel-
breite bei drei- und vierseitiger Bearbeitung. Kugellagerung.

AUSSTELLUNGSLAGER IN ZÜRICH
UNTERER MÜHLESTEG 2
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befcßäftigen unb bilben nur eine erfte ©taffei gut Um=

bilbung ber ganzen ©afferoerforgungêanlagen. @§ ifi
projeftiert eine planmäßig angelegte fRixxgleitung mit ben

nötigen Sftebenleitungen nacß unb nacß ju erfietlen. 93e=

reitS ift mit bem 9îotroenbigfien, ber 9ieufaffung ber
Ouetlen im Stat begonnen, benn biefe Sirbetten müffen
oor bem Eintritt ber ©interfälte beenbigt fein. Unter
ber facßtunbigen Seitung oon ®r. Qngenieur Säucßlin
gefjen bie Arbeiten feßr rafrfj unb befriebigenb oon flatten.

®ie 2Irbeite»i a* ber präcßtigen Surgruine SJtifoy
finb im SBerlaufe bes fperbfteé ftar! geförbert werben.
SSorerft galt e§, bie bi§ nier äfteter Rotten ©cßuttberge

ju beseitigen, wobei intereffante 33eftanbteile früherer
^onftruftionen jum Söorfcßetn getommen finb. 2)er ooK=

ftänbig oerfeßüttete ^»aupteingang îonnte bloßgelegt unb
bie große gifterne roieber gefunden werben. SSon ben

©efeßüßfamtnern ber Ringmauer türme ift jeßt nacß @nt=

fernung bes ©cßuttes ber frühere ßuftanb roieber beut»

ließ erfennbar. SRit ben bringenbften ©icßerunglarbeiten
einjelner SJlauerteile ift begonnen roorben, fo baß für
ben aiugenblicl leine ©efaßr weiteren 33erfaH§ ju be=

fürchten fein bürfte. ®ie große 93refd^e in ber gewab
tigen, über brei SJteter biclen SRingmauer ift roieber au3=

gemauert.
3m fommenben fyrü£)}at)r werben bie Slrbeiten roei=

tergefüßrt unb man ßofft btê juin ^erbft 1923 bie 2Iu§=

grabungen beenbet unb bie notroenbigen ©icßerung§ar=
beiten ooüftänbig bureßgefüßrt ju ßaben, oorauSgefeßt,
baß bie SJiittel ßieju im Saufe bes ©inters nod) aufge»

bradât werben

©n mistiger (Sntjdieii) bes Biilttieridtfs
gegen title tMedgrallenlnMler.

(Sorrefpotibenj

3m Beitalter be§ oielfeitigen „©rfaßes" burften natür=

ließ auf unfern mit wenigen 2lus>naßmen ßinficßllicß @rab=

maltunft meßt befonberê ßoeß fießenben griebßofanlagen
bie aSfecßgrabbenfmäler meßt feßlen Qn gorm unb $arbe
follten fie bie fattfam betannten ©teine auSlänbifcßer
Herfunft — natüriieß poliert unb marmoräßnlicß —
oortäufeßen. @§ waren aber 33Iecßßoßlförper, bie bei

feßarfem Siegen ober bei Hagelwettern entfprecßenb „tönten"

unb bie balb genug geworfene gläeßen jeigten. 3uerft
würbe ber Danton ©t. ©allen mit biefen eblen ©rjeugniffen
beglüett. 3®« ©emeinben, ©oßau unb ©il, ließen fieß
biefe neuefte 3lrt ®ent'malpflege nießt bieten, ©eit im
Danton ©t. ©allen bie ©emeinbe Siiorfcßacß ßinfidßtlicß
©rabmaltunft unb griebßofpflege oorbilblicß oorgegangen
ift unb bie lantonale Heimatfcßußoereinigung ißr ïlugeit»
merf aueß bem fo außerorbentlicß roießtigen ©ebiet ber
^riebßoffunft juroenbet, finb ben oerantroortlicßen 93e=

ßörben an maneßen Orten bie 2lugen geöffnet worben ; in§=

ßefonbere ßat fieß bie @r!enntni§ burtßgerungen, man müffe
fieß in einem öffentlichen ffriebßof ebenforoentg alleê bieten
laffen wie bei bauten an öffentlicßen ©traßen. 2)en @e=

meinben ©il unb ©oßau (@t. ©allen) geßört ba§ ißerbienft,
oßne fieß auf eine befonbere ©rabmaloerorbnung ftüßen ju
tonnen, gegen bie Slufftellung foleßer ©rabjeießen ein
aSerbot erlaffen ju ßaben. 2)er Sieferant erßob ©infpraeße
beim ft. gallifcßen 3îegierung§rat, würbe aber mit @nt=

feßeib oom 24. Slpril 1921 abgewtefen, unb jwar mit
folgenber SSegrünbung:

„©egen ba§ oon jwei ©emeinberäten erlaffene 23er»

bot her îlufftetlung con ©rabbenlmälern auS SJietall,
roelcße eine Qmitation ber ©teingebilbe barftellen, ift oon
Sieferanten fraglicßer@rabbenlmäler, weil biefe 33erfügung
einer gefeßließen ©runblage unb faeßließer 33egrünbung
entbeßre unb gegen bie Siecßtlgleicßßeit unb fpanbels»
unb ©eroerbefreißeit nerftoße, die'turs an ben 9tegierung§=
rat'ergriffen worben. Seßterer ßat bie 93efcßroerbe als
unbegründet abgewiefen, con folgenben ©rwagungen
au§geßenb:

@§ ift junäcßft in retßilicßer 93ejießung feftjuftellen,
baß ba§ gefamte 33egräbniSroefen eine öffentlicß--recßtlicße
3lngelegenßeit unb beffen 33eforgung unb 23eaufficßtigung
gemäß 3lrt. 1. be§ @efeße§ über ba§ bürgerliche 23egräbni$>=
wefen com 10. Quni 1873 in Übereinftimmung mit ben
ißorfeßriften be§ Strt. 53, Slbfaß 2 ber 33unbelcerfaffung
©adße ber potitifeßen ©emeinbe ift. ®iefe forgen für
öffentliche 33egräbni§pläße, wo ber ©emeinberat Slufficßt

As. 31 Jllustr. schweiz. Hlt»dw.Zà«g („Meisterblê) 32?

â. â c?
SKZLGS

u»», cisc»«oiczzc«k>
e»5?e u»»» sr»ez«kî.?ÂVKi»<

cu« oc»« ssu vv«
SRSLKUS- Ukqv «0lZ>

KLKKSKIVUWEI^KILttMLV«
O»O

siîosscs c»on»îi.»cîcK
Vrv!- ilnil visrssitiM« Nolislirissvliii»««

430 u, KM mm Oickenkobelbreite, be^vv. 330 u 48V mm Klodel-
dreile bei krei- unä vierseitiger iZesrbeiturig. Xugeilsgerung.

âU55?e^^U»ILS».A<ZL» ISß 2Ü«ic«

?LUci>N0»Iî^SNU«Z0"»«e.^2S - 2ll«,ic« - sci.»î»u SS.7-»

beschäftigen und bilden nur eine erste Staffel zur Um-
bildung der ganzen Wafferversorgungsanlagen. Es ist
projektiert eine planmäßig angelegte Ringleitung mit den

nötigen Nebenleitungen nach und nach zu erstellen. Be-
reits ist mit dem Notwendigsten, der Neufassung der
Quellen im Tal begonnen, denn diese Arbeiten müssen

vor dem Eintritt der Winterkälte beendigt sein. Unter
der sachkundigen Leitung von Dr. Ingenieur Läuchlin
gehen die Arbeiten sehr rasch und befriedigend von statten.

Die Arbeiten an der prächtigen Burgruine Misox
sind im Verlaufe des Herbstes stark gefördert worden.
Vorerst galt es, die bis vier Meter hohen Schuttberge
zu beseitigen, wobei interessante Bestandteile früherer
Konstruktionen zum Vorschein gekommen sind. Der voll-
ständig verschüttete Haupteingang konnte bloßgelegt und
die große Zisterne wieder gefunden werden. Von den

Geschützkammern der Ringmauertürme ist jetzt nach Ent-
fernung des Schuttes der frühere Zustand wieder deut-
lich erkennbar. Mit den dringendsten Sicherungsarbeiten
einzelner Mauerteile ist begonnen worden, so daß für
den Augenblick keine Gefahr weiteren Verfalls zu be-

fürchten sein dürfte. Die große Bresche in der gewal-
tigen, über drei Meter dicken Ringmauer ist wieder aus-
gemauert.

Im kommenden Frühjahr werden die Arbeiten wei-
tergesührt und man hofft bis zum Herbst 1923 die Aus-
grabungen beendet und die notwendigen Sicherungsar-
beiten vollständig durchgeführt zu haben, vorausgesetzt,
daß die Mittel hiezu im Laufe des Winters noch aufge-
bracht werden

Ei» wjchtiM EnlMd des Bundesgerichtes

gegen hohle Blechgraddenkmäler.
(Korrespondenz

Im Zeitalter des vielseitigen „Ersatzes" durften natür-
lich auf unsern mit wenigen Ausnahmen hinsichtlich Grab-
malkunst nicht besonders hoch stehenden Friedhofanlagen
die Blechgrabdenkmäler nicht fehlen! In Form und Farbe
sollten sie die sattsam bekannten Steine ausländischer
Herkunft — natürlich poliert und marmorähnlich —
vortäuschen. Es waren aber Blechhohlkörper, die bei

scharfem Regen oder bei Hagelwettern entsprechend „tönten"

und die bald genug geworfene Flächen zeigten. Zuerst
wurde der Kanton St. Gallen mit diesen edlen Erzeugnissen
beglückt. Zwei Gemeinden, Goßau und Wil, ließen sich

diese neueste Art Denkmalpflege nicht bieten. Seit im
Kanton St. Gallen die Gemeinde Rorschach hinsichtlich
Grabmalkunst und Friedhospflege vorbildlich vorgegangen
ist und die kantonale Heimatschutzvereinigung ihr Augen-
merk auch dem so außerordentlich wichtigen Gebiet der
Friedhofkunst zuwendet, sind den verantwortlichen Be-
hörden an manchen Orten die Augen geöffnet worden; ins-
besondere hat sich die Erkenntnis durchgerungen, man müsse
sich in einem öffentlichen Friedhof ebensowenig alles bieten
lassen wie bei Bauten an öffentlichen Straßen. Den Ge-
meinden Wil und Goßau (St. Gallen) gehört das Verdienst,
ohne sich auf eine besondere Grabmaloerordnung stützen zu
können, gegen die Aufstellung solcher Grabzeichen ein
Verbot erlassen zu haben. Der Lieferant erhob Einsprache
beim st. gallischen Regierungsrat, wurde aber mit Ent-
scheid vom 24. April 1921 abgewiesen, und zwar mit
folgender Begründung:

„Gegen das von zwei Gemeinderäten erlassene Ver-
bot der Aufstellung von Grabdenkmälern aus Metall,
welche eine Imitation der Steingebilde darstellen, ist von
Lieferanten fraglicher Grabdenkmäler, weil diese Verfügung
einer gesetzlichen Grundlage und sachlicher Begründung
entbehre und gegen die Rechtsgleichheit und Handels-
und Gewerbefreiheit verstoße, Rekurs an den Regierungs-
rat ergriffen worden. Letzterer hat die Beschwerde als
unbegründet abgewiesen, von folgenden Erwägungen
ausgehend:

Es ist zunächst in rechtlicher Beziehung festzustellen,
daß das gesamte Begräbniswesen eine öffentlich-rechtliche
Angelegenheit und dessen Besorgung und Beaufsichtigung
gemäß Art. 1. des Gesetzes über das bürgerliche Begräbnis-
wesen vom 19. Juni 1373 in Übereinstimmung mit den
Vorschriften des Art. 53, Absatz 2 der Bundesverfassung
Sache der politischen Gemeinde ist. Diese sorgen für
öffentliche Begräbnisplätze, wo der Gemeinderat Aufsicht
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unb ^ßofijei ausübt (2trt. 86 be§ ©efeßes betreffenb bie

Drganifation ber Berroaltung§bel)örben ber ©emeinben
unb Bezirfe). Au§ biefem allgemeinen Auffid)tsred)t über
ba§ gefamte BegräbniSroefen, roeld)e§ naturgemäß auch
bie ©efialtung ber fjriebijöfe in fich fdjließf, ergibt fiel)
ohne weiteres audi) bie Kompetenz ber ©emeinbebehörbe
jur äfttjetifchen 31u§geftaltung ber Begräbni§pläße, fei
es burd!) beftimmte Reifungen im fonl'reten galle, ober
buret) Aufteilung befonberer Réglemente naif) maltenben
Bebürfniffen unb örtlicfjen Berhältniffen, mit Bußen*
anbroljung, roelcße Reglemente gemäß Art. 114 leg. cit.
ber ©enefjmigung bes Regierungsrates unterliegen. ®ie
Berechtigung ber ©emeinbebehörben juin ©rlaß folcfjer
Sßeifungen unb Reglemente im gntereffe ber SBürbe unb
fcf)licf)ten ©chônïjeit bes griebf)ofe§, tritt um fo tiarer
Zutage, roenn man bebenft, baß äfttjetifetje Röc£fidE)ten

felbft (Eingriffe in bie ?ßrioatrecE)t§fpf)äre ber ©rurtb*
eigentümer geftatten, roie fie Art. 702 3®®*) unb bau»

polizeiliche Borfchriften oorfehen, gefc^meige benn, too
bie SluSgeftaltung eines öffentlichen Begräbni§plaße§ in
grage fteßt. @S Ijanbelt ftd) baher Ijier nur um ben
©rab ber ©inmififjung tn bie ben f)interlaffenen bes

Berftorbenen oom (Staate eingeräumten Rechte ber Auf»
fteUung eines ®entmalS auf bem griebhofe, roobei man
fid) bei biefen polizeilichen SRaßnahmen auf baS Rot»
menbige unb bem allgemeinen Bolfêempfinber. Angemeffene
befdjränlen foil.

gm oorliegenben galle motten nur bie betreffenben
©emeinbebehörben ihre griebhofe oor bem Unwahren
fchühen. ©ebilbe, bie etroaS anbereS barfteilen follen,
al§ fie in ®irllid)leit finb, wollen biefe ©emeinben nun
ihren griebhöfen fern haften, in ber richtigen ©rtenntniS
be§ ©rnfteS unb ber SBjtrbe ber ©otteSädter, mo bem

Scheine unb ber Säufdhung ber ©intritt oerroehrt roetben
foil, darnach hanbett e§ fich i" erfter Sinie um bie

Berfechtung eines etljifcEjen BrinjipeS unb erft in ber

*) Art. 702 : ®em SSunbe, ben Üatitonen unb ben ®e-
metnben bleibt eâootbebalten, ®efcf)Tätitungen bes ®ruubeigentum§
junc allgemeinen SBopC aufeufieUen, mie namentlich betreffenb bie
S8au», getter» unb ©efirabbeitêpoltzei, bag gorfö unb (Strohern
roefen, ben Stecfmeg, bie ©nidpung non ©renjmatfen unb S3 er»
ntef) ungleichen, bie SSobenoerbefferungen, bie gerftüctelung ber
©ürer, bie gufammenlegung non tänblidjen gluten unb non Baus
gebiet, bie ©rbaltung non Altertümern unb Slaturbentmälern, bie
(Sicherung ber üanbfdjaften unb 3lu§fid)tgpun£te nor SSerunfialtung
unb ben ©djuß non ©eilquetlen.

O- üey@i* & Cie., Solothurn
Maschinenfabrik für

Francis-

Turbinen
Peiconturbsne

Spiralturbine
HochdruckMinen

für elektr. Beleuohtungen.

Turbinen-An lagen
Burruß Tabakfabrik Boncourt. Schwarz-Weberei Bellach. Schild frères
Grenchen. Tuchfabrik Langendorf. Gerber Gerberei Langnau. Girard
frères Grenchen. Elektra Ramiswil.
In folg. Sägen : Bohrer Laufen. Henzi Attisholz. Greder Munster.
Burgheer Moos-Wikou. Gauch Bettwil. Burkart Matzendorf. Jermann
Zwingen.
In folg. Mühlen : Sehneider Bätterkinden. Gemeinde St-Blaise. Vallat
Beurnevésin. Schwarb Eiken. Sallin Viliaz St. Pierre. Häfelflnger
Diegten. Gerber Biglen. 3771

golge um äfthettfclje Rîomente, alfo um ben Itaren ®runb=.
fatj bes 9Iu§fd)tuffe§ aller imterlicijen Unwahrheit, roelcher
fich in feiner Allgemeinheit ohne befonbete ©djroierigfeit
durchführen läßt unb ber nad) ben Alten auch anberortê,
mie betfpteféroeife in gürtd) ufm., Anroenbung finbet.

Run ermeifen fich aber biefe giniblechbenlmäler, roenn
fie in ihrem Anfiriche ©ranit, Btarmor ufro. oortäufdhen,
al§ ein SSruggebilbe, ba§ auch bann befteheu bleibt, roenn
bie Oberfläche nach bem ©choopfdjen Berfaßren mit
RtetaH befprißt roirb, fofern bie gormen ber ftetneren
©rabmale, roie ©octet, ©äulen, platten ufro. nachgeahmt
roerben, inbem eben beim ©teirröenfnial gerabe in ©eroicht
unb ©iatil' ber ÜRaffen ber ©ebanle ber Ruhe oerlörpett
ift. ®amit foil ba§ ßtnlbled) al§ folißeä nicht fchlechthin
aulgefcßloffen roerben, nämlich bann nicht, roenn e§ feinen
SRaterialcharalter rebticE) offenbart unb bajuihm angepaßte
Auèbrmfêformen gefunden roerben tonnen, fo baß Schein
unb Strug in SSÖegfall fommen. ßubem ift barauf $iri=

ZUtoeifen, baß, rote rooht bie in grage fie()enben ®enf=
mäler erft eine SBinterperiobe hinter fich haben unb bem

©influß ber fommerlidjen |)iße nod) meßt auSgefeßt roaren,
fie na^ bisherigen Beobachtungen junt Sleit fid) bereite
etroa§ „oerjogen" haben, fo ba| auch bezüglich ihrer
£altbarleit gro^e Bebenlen befteheu.

SBenn [ich nun ©emeinben in Ausübung be§ ihnen
oom ©efefze jugeroiefenen Auffid)tsrechteê bagegen roehren,
bafj ihre griebhofe mit folchen ißrobulten, bie oor allem
ihrer Unroahrheit roegen biefen zur Unzierbe gereichen,
bebadft roerben, fo liegt lein rechtsgenüglicher ©runb für
ben Regierungêrat oor, ihnen in biefem Beflreben in ben
Arm z« fallen unb fie buret) Aufhebung ber angefochtenen
Berfügungen zur Aufnahme biefer ©dtjeingebitbe zu zwingen.
®amit roirb bie itibioibueüe greiheit beê ©inzelneu in
ber Auëroatfl eineê ©rabbent'malê feine§roeg§ ungehörig
befcEjränEt, ba ja lebiglid) ba§ ©rforberniê ber 3J!aterial=
echlhett oerlangt roirb, innerhalb biefer aber feinem
perfönfichen ©mpftnben leine unnötigen ©djranlen gefegt
roerben follen.

©djliejjlich ift nod) zu bemerlen, baß eine Betleßung
ber Recht§glei^heit (Art. 4 BB) leinelroeg§ oorliegt,
inbem ben Ausführungen ber beiben ©emeinbebehörben
ZU entnehmen ift, baß fie ben in. biefem fpezielten Ber=
bote zum Ausbrucf gelommenen ©runbfat) ber Ricßt»
Zulaffung oon Imitationen oon ©teinbenfmälern ufro.
allgemein burchfüßren rooüen, roie auch oon einer Ber=
le^ung ber ^>anbet§= unb ©eroerbefrei^eit (Art. 31 BB)
in leiner SBeife gefprochen roerben Eann, ba nad) allgemein
anerlarmtem Rechts>grunbfat)e ba, roo e§ ba§ allgemeine
Sohl unb gntereffe polizeiliche ©infchränlnngen bebingt,
bie Rechte be§ ©tnzelnen zUrüctueten müffen."

®er ©ntfeheib be§ ft. gallifcEjeri Regierungirate§ fiütjte
fich auf eine ganze Reihe oon ©tngaben oon feiten be§

©dhroeizerifchen fpeimatfchußoerbanbeö, be§ Äunftoerein§
©t ©allen, beê ©djroeiz. ABerïbunbeê, ber @efellfcE)aft
fchroeizerifcher Rtaler, Bilbhauer unb Architelten, foroie
einer Reihe inner» unb außerlantonaler ©emeinbe» unb
Bezül§bel)örben. Alle biefe Berbänbe unb Korporationen
forderten energifdje Belämpfung biefes „Btechlaften»
unfugeê".

®a§ Bunbelgericht hat ba§ Beibot, ba§ oon bem
guhaber beê fogenannten ,,©aoummeffco»ißatente§", mit
Kaffalion§bef<hroerbe roeitergezogen rourbe, einftimmig
abgerotefen. @ê ftellte in erfter Sinie feft, baß, roie
in anbern Kantonen, aud) in @t. ©allen ba§ Begräb»
niêroefen ©ache ber politifdjen ©emeinben ift unb fie
bie griebhofpotizet auszuüben haben. ®ie griebf)of=
potizei, fo führte ba§ Bunbe§gerid)t roeiter au§, umfaßt
nad) richtiger Auffaffuug neben ber SBaßrung ber öffent»
lidjen Drbnung unb ber ©efunbtjeitëpflege auch bie
äfthetifche Ausgeftaltung ber griebhofe uub bie SBaßrung
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und Polizei ausübt (Art. 86 des Gesetzes betreffend die

Organisation der Verwaltungsbehörden der Gemeinden
und Bezirke). Aus diesem allgemeinen Aufsichtsrecht über
das gesamte Begräbniswesen, welches naturgemäß auch
die Gestaltung der Friedhöfe in sich schließt, ergibt sich

ohne weiteres auch die Kompetenz der Gemeindebehörde
zur ästhetischen Ausgestaltung der Begräbnisplätze, sei
es durch bestimmte Weisungen im konkreten Falle, oder
durch Aufstellung besonderer Reglements nach waltenden
Bedürfnissen und örtlichen Verhältnissen, mit Bußen-
androhung, welche Reglements gemäß Art. 114 eit.
der Genehmigung des Regierungsrates unterliegen. Die
Berechtigung der Gemeindebehörden zum Erlaß solcher
Weisungen und Reglemente im Interesse der Würde und
schlichten Schönheit des Friedhofes, tritt um so klarer
zutage, wenn man bedenkt, daß ästhetische Rücksichten
selbst Eingriffe in die Privatrechtssphäre der Grund-
eigentümer gestatten, wie sie Art. 702 ZGB*) und bau-
polizeiliche Vorschriften vorsehen, geschweige denn, wo
die Ausgestaltung eines öffentlichen Begräbnisplatzes in
Frage steht. Es handelt sich daher hier nur um den
Grad der Einmischung in die den Hinterlassenen des

Verstorbenen vom Staate eingeräumten Rechte der Auf-
stellung eines Denkmals auf dem Friedhofe, wobei man
sich bei diesen polizeilichen Maßnahmen auf das Not-
wendige und dem allgemeinen Volksempfinden Angemessene
beschränken soll.

Im vorliegenden Falle wollen nur die betreffenden
Gemeindebehörden ihre Friedhöfe vor dem Unwahren
schützen. Gebilde, die etwas anderes darstellen sollen,
als sie in Wirklichkeit sind, wollen diese Gemeinden nun
ihren Friedhöfen fern halten, in der richtigen Erkenntnis
des Ernstes und der Würde der Gottesäcker, wo dem

Scheine und der Täuschung der Eintritt verwehrt werden
soll. Darnach handelt es sich in erster Linie um die

Verfechtung eines ethischen Prinzipes und erst in der

*) Art. 702 ZGB: Dem Bunde, den Kantonen und den Ge-
ineinden bleibt es vorbehalten, Beschränkungen des Grundeigentums
zum allgemeinen Wohl aufzustellen, wie namentlich betreffend die
Bau-, Feuer- und Gesnndheitspolizei, das Forst- und Straßen-
wcsen, den Reckweg, die Errichtung von Grenzmarken und Ver-
Messungszeichen, die Bodenverbesserungen, die Zerstückelung der
Gürer, die Zusammenlegung von ländlichen Fluren und von Bau-
gebiet, die Erhaltung von Altertümern und Naturdenkmälern, die
Sicherung der Landschaften und Aussichtspunkte vor Verunstaltung
und den Schutz von Heilquellen.
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Folge um ästhetische Momente, also um den klaren Grund-.
satz des Ausschlusses aller innerlichen Unwahrheit, welcher
sich in seiner Allgemeinheit ohne besondere Schwierigkeit
durchführen läßt und der nach den Akten auch anderorts,
wie beispielsweise in Zürich usw., Anwendung findet.

Nun erweisen sich ader diese Zinkblechdenkmäler, wenn
sie in ihrem Anstriche Granit, Marmor usw. vortäuschen,
als ein Truggebilde, das auch dann bestehen bleibt, wenn
die Oberfläche nach dem Schoopschen Verfahren mit
Metall bespritzt wird, sofern die Formen der steineren
Grabmale, wie Sockel, Säulen, Platten usw. nachgeahmt
werden, indem eben beim Steindenkmal gerade in Gewicht
und Statik der Massen der Gedanke der Ruhe verkörpert
ist. Damit soll das Zinkblech als solches nicht schlechthin
ausgeschlossen werden, nämlich dann nicht, wenn es seinen
Materialcharakter redlich offenbart und dazu ihm angepaßte
Ausdrucksformen gefunden werden können, so daß Schein
und Trug in Wegfall kommen. Zudem ist darauf hin-
zuweisen, daß, wie wohl die in Frage stehenden Denk-
mäler erst eine Winterperiode hinter sich haben und dem

Einfluß der sömmerlichen Hitze noch nicht ausgesetzt waren,
sie nach bisherigen Beobachtungen zum Teil sich bereits
etwas „verzogen" haben, so daß auch bezüglich ihrer
Haltbarkeit große Bedenken bestehen.

Wenn sich nun Gemeinden in Ausübung des ihnen
vom Gesetze zugewiesenen Aussichtsrechtes dagegen wehren,
daß ihre Friedhöfe mit solchen Produkten, die vor allem
ihrer Unwahrheit wegen diesen zur Unzierde gereichen,
bedacht werden, so liegt kein rechtsgenüglicher Grund für
den Regierungsrat vor, ihnen in diesem Bestreben in den
Arm zu fallen und sie durch Aufhebung der angefochtenen
Verfügungen zur Aufnahme dieser Scheingebilde zu zwingen.
Damit wird die individuelle Freiheit des Einzelnen in
der Auswahl eines Grabdenkmals keineswegs ungehörig
beschränkt, da ja lediglich das Erfordernis der Material-
echtheit verlangt wird, innerhalb dieser aber seinem
persönlichen Empfinden keine unnötigen Schranken gesetzt
werden sollen.

Schließlich ist noch zu bemerken, daß eine Verletzung
der Rechtsgleichheit (Art. 4 BV) keineswegs vorliegt,
indem den Ausführungen der beiden Gemeindebehörden
zu entnehmen ist, daß sie den in diesem speziellen Ver-
bote zum Ausdruck gekommenen Grundsatz der Nicht-
zulassung von Imitationen von Steindenlmälern usw.
allgemein durchführen wollen, wie auch von einer Ver-
letzung der Handels- und Gewerbefreiheit (Art. 31 BB)
in keiner Weise gesprochen werden kann, da nach allgemein
anerkanntem Rechlsgrundsatze da, wo es das allgemeine
Wohl und Interesse polizeiliche Einschränkungen bedingt,
die Rechte des Einzelnen zurücktreten müssen."

Der Entscheid des st. gallischen Regierungsrates stützte
sich auf eine ganze Reihe von Eingaben von feiten des
Schweizerischen Heimatschutzverbandes, des Kunstvereins
St Gallen, des Schweiz. Werkbundes, der Gesellschaft
schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten, sowie
einer Reihe inner- und außerkantonaler Gemeinde- und
Bezirksbehörden. Alle diese Verbände und Korporationen
forderten energische Bekämpfung dieses „Blechkasten-
unfuges".

Das Bundesgericht hat das Verbot, das von dem
Inhaber des sogenannten „Cavummeffco-Patentes", mit
Kassalionsbeschwerde weitergezogen wurde, einstimmig
abgewiesen. Es stellte in erster Linie fest, daß, wie
in andern Kantonen, auch in St. Gallen das Begräb-
niswesen Sache der politischen Gemeinden ist und sie
die Friedhofpolizei auszuüben haben. Die Friedhof-
Polizei, so führte das Bundesgericht weiter aus, umfaßt
nach richtiger Auffassung neben der Wahrung der öffent-
lichen Ordnung und der Gesundheitspflege auch die
ästhetische Ausgestaltung der Friedhöfe und die Wahrung
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1IEMEN
ber guten ©Uten auf benfelben. ®iefe etßifcEjen unb
äftt)etifcf)en Momente 6Üben gerabe einen roefentlicfjen
Steil ber griebfyofäuffidjt. ®aS

'
ergibt fid) fdpn auS

2lrt. 53 ber SSunbeSoerfaffung, roonacb bie bürgerlichen
töefjörben oerpflidjiet finb, für eine fdjtdltdje 93eerbigung

p forgen, alfo Slnftanb unb gute Sitten auf ben grteb=
tpfen p roafjren. ©ie tjaben aud) über bie ©efialtung
ber ©rabfiätten p roadjen unb p beftimmen, was
fcljidlid) ift unb roa§ als anftößig nid)t geftattet fein
fott. Sine ©arantie ber inbtoibueUen 2Bat)I ber @rab=

benfmäler îennt roeber bte 93unbeSoerfaffung nod) bie

fantonale ©efetjgebung. ©ine foldje fann aucl) niemals
pgeftanben roerben, roenn man einer SSerfdjanbelung ber

grieblpfe oorbeugen roiü. ©erabe beSroegen finbpolijeilidje
®orfd)riften pr 3Bat)rung ber SBürbe, bes ©rnfteS unb
ber ©ct)önf)eit ber 23egräbnispläf>e notroenbig. llnb eS

ift lebhaft p begrüben, baß bie 33ef)örben fid) gerabe

auf biefein ©ebiete met)r unb mefjr oon ett)ifd)en unb
äftt)etifd)en Sîûdfidjten leiten laffen, um bie griebßofanlagen
unb einzelne ©räber fünfilerifd), pietät= unb ftimmungS=
ooQ auSpgeftalten, um bamit nid)t nur bie Stoten p
efjren, fonbern aud) auf baS ©emütSleben beS 33olfeS

einen oerebelnben, erpfjerifdpn ©mfluß auSpüben. 3Bo

folcße ibeale ©üter= unb Äüiturroerte in grage fielen,
muß bie fd) ran tentofe greitjeit beS gnbioibuumS prüd=
treten.

SBenn nun bie ©emeinberäte oon ©oßau unb SB il,
foroie bie ©t. ©aller ^Regierung biefe ÎMed)faftero©tein=
Imitationen mit ber SBürbe unb @d)önl)eit eines ©otteS=

aderS für unoereinbar galten, fo ift bie§ eine grage
beS be£)örbtic^en ©rmeffenS, unb eS tonnte ba§ 93unbe§--

geriet nur bann einen anbeten ©tanbpunft einnehmen,
roenn biefeS Verbot fidj nid)t burd) ernfilpfte, fadjliclje
©rroägungen begründen liege. ©§ ift aber burdpuS
am ißla^e uttb läfst fid) rootjl begrünben. SRan braucht
babei gar rticEjt auf ba§ Urteil oon Äunftfadjoerftänbigen

abpftellen, für roeldje in ber Siegel befonbere äfifptifdje
SRomente maßgebend finb. 2lud) für ba§ ®urd)fdpittS=
empfinben beS tßolfeS tpt eS geroiß etroaS ©toßenbeS
an fid), roenn man einem Soten ein berartigeS ©d)ein=
unb Struggebilbe auf feine letzte Siufjeftätte feßt. ®ap
ïommen nod) begrünbete Siebenten bepglid) ber £>a(t=
barfeit biefer Imitationen. Unb fdftießlicß finb fie nod)
geeignet, ftörenben Särm p oerurfadjen. — 2luS biefen
©rünben fann oon einem roiüfürlidjen Verbot feine Siebe

fein, unb ift bie ftaffationsbefdjroerbe beSlplb abproeifen.
fyeber greunb einer richtigen griebf)of= unb ©rabmal=

fünft roirb biefe ©ntfcßeibe außerordentlich begrüben.
Siod) oor jelp fahren prebigte man auf biefem ©ebiet
burdjroegS tauben Ohren ; eS fclpint bod), baß nad) unb
nact) ber Bürger einfielt, roie oief febem an einer t)ar=
moni(d)en SluSgeftaltung unferer grtebfjöfe gelegen fein
muß.

flusstellunflswese«.
®ie fid§ umdjfenöe Se&eutung Oer ^ugel* unö

SioßcMlflßer unb beren pnefjmenbe SluSbelpung in allen
Qnbuftciejroeigen gaben bie Sieranlaffung, eine bezügliche

SluSftellung in SBintertßur (im Stedpifum) pr
allgemeinen Slufflärung ü6er bie heutigen roefentticßeu
£>anbelStppen, foroie über Söal)l, ©inbau unb SBartung
ber ÄugeO unb Siollenlager, p organifieren. gasreiche
^onftruftionSzeidpungen, SabeHen unb ißIptograpl)ien,
fpejied aucf) im ©ifenbalpbau, eingebaute Sager, eine

©pinnfptnbel, roeldje mit jirfa 15,000 Souren/min. läuft,
roerben allgemeines gntereffe erroeden. ©leidfjeitig roirb
bie îjiefige 33erufSfd)ule für SRetallarbeiter iffre neuen
SJlobelle unb Apparate für UnterricßtSpede ausftellen.
®ie SluSftetlung ift oon 10—12 unb 14—16 Ubr ge=

öffnet, ausgenommen ©onntagnad)mittag. ©röffnung:
©onntag, ben 29. Dftoberf ©c^luß 27. Slooember. ©im

I
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der guten Sitten auf denselben. Diese ethischen und
ästhetischen Momente bilden gerade einen wesentlichen
Teil der Friedhofaufsicht. Das ergibt sich schon aus
Art. 53 der Bundesverfassung, wonach die bürgerlichen
Behörden verpflichtet sind, für eine schickliche Beerdigung
zu sorgen, also Anstand und gute Sitten auf den Fried-
Höfen zu wahren. Sie haben auch über die Gestaliung
der Grabstätten zu wachen und zu bestimmen, was
schicklich ist und was als anstößig nicht gestattet sein

soll. Eine Garantie der individuellen Wahl der Grab-
denkmäler kennt weder die Bundesverfassung noch die

kantonale Gesetzgebung. Eine solche kann auch niemals
zugestanden werden, wenn man einer Verschandelung der

Friedhöfe vorbeugen will. Gerade deswegen sind polizeiliche
Vorschriften zur Wahrung der Würde, des Ernstes und
der Schönheit der Begrävnisplätze notwendig. Und es

ist lebhaft zu begrüßen, daß die Behörden sich gerade

auf diesem Gebiete mehr und mehr von ethischen und
ästhetischen Rücksichten leiten lassen, um die Friedhofanlagen
und einzelne Gräber künstlerisch, pietät- und stimmungs-
voll auszugestalten, um damit nicht nur die Toten zu
ehren, sondern auch auf das Gemütsleben des Volkes
einen veredelnden, erzieherischen Emfluß auszuüben. Wo
solche ideale Güter- und Kulturwerte in Frage stehen,

muß die schrankenlose Freiheit des Individuums zurück-
treten.

Wenn nun die Gemeinderäte von Goßau und Wil,
sowie die St. Galler Regierung diese Blechkasten-Stein-
imitationen mit der Würde und Schönheit eines Gottes-
ackers für unvereinbar halten, so ist dies eine Frage
des behördlichen Ermessens, und es könnte das Bundes-
gericht nur dann einen anderen Standpunkt einnehmen,
wenn dieses Verbot sich nicht durch ernsthafte, sachliche

Erwägungen begründen ließe. Es ist aber durchaus
am Platze und läßt sich wohl begründen. Man braucht
dabei gar nicht auf das Urteil von Kunstsachverständigen

abzustellen, für welche in der Regel besondere ästhetische
Momente maßgebend sind. Auch für das Durchschnitts-
empfinden des Volkes hat es gewiß etwas Stoßendes
an sich, wenn man einem Toten ein derartiges Schein-
und Truggebilde auf seine letzte Ruhestätte setzt. Dazu
kommen noch begründete Bedenken bezüglich der Halt-
barkeit dieser Imitationen. Und schließlich sind sie noch
geeignet, störenden Lärm zu verursachen. — Aus diesen
Gründen kann von einem willkürlichen Verbot keine Rede
sein, und ist die Kassationsbeschwerde deshalb abzuweisen.

Jeder Freund einer richtigen Friedhof- und Grabmal-
kunst wird diese Entscheide außerordentlich begrüßen.
Noch vor zehn Jahren predigte man auf diesem Gebiet
durchwegs tauben Ohren; es scheint doch, daß nach und
nach der Bürger einsieht, wie viel jedem an einer har-
manischen Ausgestaltung unserer Friedhöfe gelegen sein
muß.

Mütellungwtte«.
Die stets wachsende Bedeutung der Kugel- und

Rollenlager und deren zunehmende Ausdehnung in allen
Industriezweigen gaben die Veranlassung, eine bezügliche

Ausstellung in Winterthur (im Technikum) zur
allgemeinen Aufklärung über die heutigen wesentlichen
Handelstypen, sowie über Wahl, Einbau und Wartung
der Kugel- und Rollenlager, zu organisieren. Zahlreiche
Konstruktionszeichnungen, Tabellen und Photographien,
speziell auch im Eisenbahnbau, eingebaute Lager, eine

Spinnspindel, welche mit zirka 15,000 Touren/min. läuft,
werden allgemeines Interesse erwecken. Gleichzeitig wird
die hiesige Berufsschule für Metallarbeiter ihre neuen
Modelle und Apparate für Unterrichlszwecke ausstellen.
Die Ausstellung ist von 10—12 und 14—16 Uhr ge-
öffnet, ausgenommen Sonntagnachmittag. Eröffnung:
Sonntag, den 29. Oktober) Schluß 27. November. Ein-
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